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Verbraucherinformationsgesetz (VIG);

Erteilung von Informationen über den Betrieb Privatmolkerei Bauer GmbH &
Co. KG, Molkerei-Bauer-Str. 1-10, 83512 Wasserburga. Inn

Anlage:

Kontrolldokumentation vom 06.02.2020

rer
in dieser Angelegenheit nehmen wir Bezug auf unser Schreiben vom 13.07.2020 mit

der Entscheidung über eine Informationserteilung nach dem VIG nach Ihrem Antrag

vom 26.05.2020.

Ihnen werdeninfolgedessen auf der GrundlageIhrer Fragestellung nachfolgende

Informationenerteilt:

1. Wann haben die beidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im

folgenden Betrieb stattgefunden:

Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG (BY 13112)

Molkerei-Bauer-Straße

83512 Wasserburg am Inn

Standort Öffentliche Verkehrsmittel Telefon E-Mail

Flessastraße 2 Stadtbuslinie 3 +49 9221 4070-100 poststelle@kbiv.bayern.de

95326 Kulmbach Haltestelle Luitpoldstraße Telefax Internet

+49 9221 4070-199 www.kbliv.bayern.de

 



Die Betriebsstätte der Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG, Molkerei-Bauer-Straße 1-10,

83512 Wasserburg am Inn wurdeletztmalig am 06.02.2020 und 20.02.2020 kontrolliert.

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des

entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Ja, bei der Betriebskontrolle am 06.02.2020 hat die amtliche Lebensmittelüberwachung

unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermit-

telgesetzbuches, der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen so-

wie nicht zulässige Abweichungen von den Vorgaben unmittelbar geltender Rechtsakte

der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich

der zuvor genannten Gesetzefestgestellt.

Mit diesem Schreiben wird Ihnen der Bericht über die Betriebskontrolle vom

06.02.2020 übermittelt.

Die darin festgestellten nicht zulässigen Abweichungenvon den Anforderungen des

Lebensmittelrechts wurden unmittelbar nach der Kontrolle behoben.

Hinweise:

Die zuständige Stelle zur Informationserteilung nach $ 2 Absatz 2 i.V.m. $ 2 Absatz 1 Satz 1

VIG übermittelt nur Informationen, die bei dieser vorhandensind. Sie ist nicht verpflichtet, die

inhaltliche Richtigkeit der übermittelten Informationen zu überprüfen.

Die dem übermittelten Dokument/ den übermittelten Dokumenten zu entnehmendenFest-

stellungen, Maßnahmenund Entscheidungenbilden grundsätzlich nur den zurückliegenden

Kontrollzeitpunkt ab und lassen keinen Rückschluss auf das Fortbestehen etwaig bemängel-

ter Umständezu, sofern sich aus den übermittelten Informationennichts anderesergibt.

Das VIG umfasstallein Auskunftsansprüche gegenüber Behörden,estrifft jedoch keine Aus-

sage zur Zulässigkeit der Weiterverwendungvonerhaltenen Informationen durchSie als

Antragsteller. Ob und wie Sie die Informationen weiterverwenden, liegt daherin Ihrer alleini-

gen Verantwortung und in Ihrem eigenenRisiko.



Bitte beachten Sie, dass es sich auch bei Name, Kontaktdaten und Unterschrift des den An-

trag bearbeitenden Behördenmitarbeiters um personenbezogene Daten im Sinne der DSG-

VO handelt.

   Regierungsrat



 

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll

KBLV
 

 

Betrieb: Privatmolkerei Bauer GmbH & Co.KG -
 

 

 

 

Anschrift: Tegernau

(Standort) Molkerei-Bauer-Str. 1-10

83512 Wasserburg a. Inn

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 06.02.2020

Schwerpunkt(e):

 

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en):

Großhändler von Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis

Hersteller von Milcherzeugnissen

Käserei

Lebensmittellager Zentrallager

Milchsammelstelle

 

 

 

  

 
Molkerei

Gesamtergebnis: Verstoß

Verstöße: Kontrollbereich

1. Frischebereich UG: Die Motorgehäuse an den Sammelbehältern für Frischeprodukte und
Zentrifugenschlamm waren äußerlich korrodiert. Joghurtbereich (FPA

Verstoß gegenArt. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap. 1:2& 3)
V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

2. Bereich Steigenaufrichter: Im Deckenbereich waren an einem Frischeprodukte und
Querträgerz. T. leichtere Beschädigungen vorhanden. Joghurtbereich (FPA

Verstoß gegenArt. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap.ı 1,2 & 3)
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

3. CIP-Tanks UG: An einem Rohr an der Wandseite löste sich Frischeprodukte und
großflächiger der Anstrich ab. Joghurtbereich (FPA

Verstoß gegenArt. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. II Kap.ı 1:2 &3)
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

4. Einmischbereich UG: An der Sackaufgabe war die Dichtung der Frischeprodukte und
Aufgabeklappez. T. beschädigt. Joghurtbereich (FPA

Verstoß gegenArt. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. IIKap. 12 &3)
V Nr. 1b Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

5. FPA2, Bereiche Linie 24: Der Deckenbereich bzw. die Kabeltrassen Frischeprodukte und
im Bereich oberhalb der Linie 24 waren z. T. mit bräunlichen Joghurtbereich (FPA

Ablagerungen behaftet. 1,2 & 3)

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap.I
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

  



 

Verstöße: Kontrolibereich
 
 

6. Abfallsammel- /Auspressbereich: Die Decke sowie die Dichtungen im Frischeprodukte und
Bereich der Dachfenster waren z. T. mit Spinnweben bzw. Joghurtbereich (FPA

schwärzlichen Ablagerungen verschmutzt. 1,2&3)
Verstoß gegenArt. 4 Abs. 2 VO (EG) Nr. 852/2004 i.V.m. Anh. Il Kap.I
Nr. 1 Verordnung (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene

 

 

 

  
 

Maßnahmen:

Datum: Art der Maßnahme: Status:

06.02.2020 Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige abgeschlossen
Mängel

 

 

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung:
  Alle o.g. nicht zulässigen Abweichungen von den Anforderungen des Lebensmittelrechts wurden

unmittelbar nach dieser Kontrolle behoben.

 
 


